
 

 

 
 

 
P R O T O K O L L 

über die Sitzung des 

Gemeinderates der Marktgemeinde St. Peter in der Au 
am Mittwoch, dem 13. Oktober 2021 um 19.30 Uhr 

im Festsaal des Schlosses, Hofgasse 6 
 
 

Anwesend waren: 
 

1. Bgm.  MMag. Johannes Heuras  
2. Vbgm.  Alois Seirlehner  
3. gfGRin Julia Krifter 
4. gfGR  Hermann Stockinger 
5. gfGR  Josef Streißlberger 
6. gfGR  Mag. (FH) Johannes Tanzer 
7. GR Franz Berger 
8. GR  Andreas Gruber, MA BSc 
9. GRin  Angela Gruber 
10. GR  Mathias Kammerhofer 
11. GRin  Silvia Krendl 

12. GR  DI(FH) Matthias Mayer 
13. GR Michael Pfaffenbichler 
14. GRin    Susanne Pfaffeneder 
15. GR  Christoph Ratzberger 
16. GR  Franz Stocklassa 
17. GR Franz Kirschbichler 
18. GRin Hannah Prinz 
19. GRin  Elisabeth Überlackner 
20. GR  Johann Egger-Richter 
21. GR  Jürgen Haunschmid 
22. GR  Josef Schönegger 

 
 
Anwesend waren außerdem: 
Amtsleiter Josef Maderthaner als Schriftführer 
 
Entschuldigt abwesend waren: 
gfGR Helmut Überlackner, GR Dietmar Hausberger, GR Markus Fehringer, GRin  Monika Brandner, GRin  

Ingrid Kaubeck, GR  Peter Hofer,  GRin Verena Gruber-Fellner 
 
 
Nicht entschuldigt abwesend waren:   
-- 
 
Vorsitzender: 
Bürgermeister MMag. Johannes Heuras, die Sitzung war öffentlich, die Sitzung war beschlussfähig. 
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Tagesordnung 

 
1. Eröffnung, Feststellung der Beschlussfähigkeit durch den Bürgermeister  

2. Genehmigung des Protokolls vom 28. Juli 2021 

3. Gebarungsprüfung Prüfungsausschuss v. 27.9.2021 

4. 1. Nachtragsvoranschlag 

5. Finanzierung Projekt Neubau FF St. Peter/Au 

6. Aktuelles Covid -19 

7. Aktueller Stand Glasfaserausbau noegig 

8. Abänderung der Verordnung Entschädigung Umweltgemeinderat 

9. LEADER-Periode, Verlängerung 2021 – 2027 

10. Dienstbarkeitsvertrag WG Dorfer-Kürnberg 

11. Dienstbarkeitsvertrag WG Ramingtal-Gretzl 

12. Unterstützung Bibliothek St. Peter in der Au 

13. Stockplatz St. Johann in Engstetten – Vermessung 

14. Vermessung bzw. Grundteilung alte Kläranlage Bahnhofstraße 

15. Vergabe Ingenieurleistungen ABA BA 20 bzw. WVA BA 15 

17. Personalangelegenheiten 

 
Erledigung der Tagesordnung: 
 
 
1. Eröffnung, Feststellung der Beschlussfähigkeit 

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung und stellt die Beschlussfähigkeit fest. 
 

Es langt ein Dringlichkeitsantrag gemäß § 46 Abs. (3) NÖ GO 1973 des geschäftsführenden Ge-
meinderates Mag. (FH) Johannes Tanzer mit dem Titel ein: 
 
Ankauf eines HLF2 für die FF St. Michael am Bruckbach 

 
Der Gemeinderat der Marktgemeinde St. Peter/Au möge den Ankauf eines HLF2 für die FF St. Mi-
chael am Bruckbach beschließen. 
 
Begründung: 
Die FF St. Michael beabsichtigt laut Mindestausrüstungsverordnung ein HLF2 anzukaufen. Derzeit 
kann das gewünschte Fahrzeug über die BBG abgerufen werden. Die nächste Preissteigerung erfolgt 
mit 1. November 2021 und wird ca. 5% betragen. Es würden damit Mehrkosten mit ca. € 20.000 
entstehen.  
Daher sollte das Fahrzeug unbedingt noch vor diesem Datum bestellt werden.  
 
Der Vorsitzende bringt diesen Antrag gemäß § 46 Abs. 3 NÖ Gemeindeordnung zur Abstimmung: 
 
Abstimmungsergebnis: Antrag als dringlich einstimmig angenommen. 
 
Der Antrag wird unter Tagesordnungspunkt 16 der Tagesordnung zugeführt. 
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2. Genehmigung des Protokolls vom 28. Juli 2021 
 

Da gegen die Verhandlungsschrift der Gemeinderatssitzung vom 28. Juli 2021 keine schriftlichen Ein-
wendungen ergangen sind, gilt das Protokoll als genehmigt. 

 

 
3. Gebarungsprüfung Prüfungsausschuss v. 27.9.2021 

 
Der Bericht über die Gebarungsprüfung vom 27. September 2021 wird dem Gemeinderat von Ob-
mann Jürgen Haunschmid zur Kenntnis gebracht. 

 
4. 1. Nachtragsvoranschlag 

 
Sachverhalt: 
Der Finanzierungshaushalt weist ein Plus von € 336.500,- auf. Alle Vorhaben – ausgenommen Straßen-
bau – sind ausgeglichen.  
Im Finanzierungshauhalt wird in die operative (laufende) Gebarung, die investive (Investitionen) Geba-
rung und in die Finanzierungstätigkeit (Darlehen und Tilgung) unterschieden. 
 
Operative Gebarung: 
Einzahlungen     .................................... € 9 669.300,00 
Auszahlungen    .................................... € 7 770.800,00 
Saldo                     .............................. € 1 898.500,00 
 
Investive Gebarung: 
Einzahlungen     ................................... €     678.900,00 
Auszahlungen    ................................... €  3 073.500,00 
Saldo                     ............................ -€ 2 394.600,00 
 
Die Differenz zwischen operativer und investiver Gebarung in Höhe von € - 496.100,00 heißt, dass die 
Investitionen aus eigenen Mitteln nicht gedeckt werden können.  
Die Finanzierungstätigkeit weist folgende Daten auf: 
 
Finanzierungstätigkeit: 
Einzahlungen     ................................. €    1 519.500,00 
Auszahlungen    .................................... €    686.900,00 
Saldo                     .............................. €    832.600,00 
 
 
Nettofinanzierungssaldo ..................... €   -496.100,00 
Saldo Finanzierungstätigkeit ................ €   832.600,00 
Saldo ................................................ €   336.500,00  
 
Innerhalb der Auflagefrist wurden zum  1. Nachtragsvoranschlag 2021 keine schriftlichen Erinnerun-
gen eingebracht. 
 
Darlehensaufnahmen: 
Der Gesamtbetrag der fiktiv aufzunehmenden Darlehen, die zur Bestreitung der Vorhaben (Wasser-
versorgung € 345.900,-, Abwasserentsorgung € 1.171.400,-) bestimmt sind, wird mit € 1.519.500,- 
festgelegt. Die Darlehen dürfen nur nach erfolgter aufsichtsbehördlicher Einzelgenehmigung und 
ausschließlich für die im Voranschlag angegebenen Zwecke verwendet werden. 
Die Darlehen dürfen nur insoweit und nicht eher in Anspruch genommen werden, als dies zur wirt-
schaftlichen und sparsamen Durchführung der veranschlagten Vorhaben notwendig ist. 
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Mit diesem Nachtragsvoranschlag soll auch gleichzeitig beschlossen werden, dass Rechnungen, 
welche bis zum 15. Jänner des laufenden  Haushaltsjahres eintreffen, die aber Leistungen für das 
vergangene Haushaltsjahr betreffen, noch im Jahr der Leistung berücksichtigt werden. Rechnun-
gen ab dem 16. Jänner werden im laufenden Haushaltsjahr berücksichtigt. 
 
 
Antrag des Bürgermeisters:  
Der Gemeinderat möge den 1. Nachtragsvoranschlag 2021 in der vorliegenden Form beschließen. 
 
Beschluss: Der Antrag wird angenommen 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 

5. Finanzierung Projekt Neubau FF St. Peter/Au 
 

Bei der am Freitag, dem 13. August 2021 am Amt der NÖ Landesregierung stattgefundenen Fi-
nanzierungsverhandlung wurde nachfolgendes Finanzierungsszenario diskutiert: 
 
Die geschätzten Gesamtkosten betragen inkl. 20% MWSt. € 2.994.840,00 ohne Einrichtung 
Die Finanzierung soll jeweils zu 1/3 durch das Land NÖ, die Gemeinde St. Peter/Au und die Feu-
erwehr St. Peter/Au erfolgen. 
 
Nachfolgende Förderungen des Landes NÖ sind vorgesehen: 
 

Bedarfszuweisungen Sonderbedarfszuweisungen 

Jahr 2022 € 210.000,00 Jahr 2022 €   60.000,00 

Jahr 2023 € 210.000,00 Jahr 2023 €   60.000,00 

Jahr 2024 € 210.000,00 Jahr 2024 €   60.000,00 

Gesamt € 630.000,00 Gesamt € 180.000,00 

    

Abteilung Raumordnung   

Jahr 2022 €   40.000,00   

Jahr 2023 €   40.000,00 Gesamtförderung Land NÖ  €   930.000,00 

Jahr 2024 €   40.000,00   

Gesamt € 120.000,00   

 
 
Es erfolgt voraussichtlich eine Darlehensaufnahme bei Kreditinstituten von € 500.000,00, diese 
werden der FF als Vorschuss gewährt und nach Abschluss des Bauvorhabens 30 Jahre zinsen-
frei zurückbezahlt. 
Für diese Darlehen kann die „LFSA-Arbeitsplatzmotor“ gewährt werden. Die ersten 3 Jahre ge-
bührt der Zinsenzuschuss vom Gesamtbetrag, anschließend können für weitere 15 Jahre vom 
Maximalbetrag € 280.000,00 die 3 % Zinsenzuschuss beantrag werden. 
Ebenso werden die € 544.614,80 Gemeindemilliarde (KIP-Förderung) für dieses Vorhaben ver-
wendet. 
Der Restbetrag wird durch Zuführungen an den Investitionsnachweis bzw. durch eine Darlehens-
aufnahme gedeckt. Für diese Darlehensaufnahme wird ebenso die „LFSA-Arbeitsplatzmotor“ 
gewährt. 
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Daraus resultiert lt. Finanzierungsverhandlung ein vorgesehener Anteil der Feuerwehr St. Pe-
ter/Au in der Höhe von € 923.540,00. 
 
Finanzierung: 
Eigenmittel und Sponsoring: €   123.540,00 
Eigenleistungen: €   300.000,00 
Vorschuss Gemeinde: €   500.000,00 
Gesamt €   923.540,00 
 
Der Vorschuss der Gemeinde wird durch die FF St. Peter in der Au über einen Zeitraum von 30 
Jahren zinsenfrei zurückbezahlt.  
Festgehalten wird, dass der Förderanteil des Landes sowie der Gemeinde betragsmäßig festge-
legt und auch bei insgesamt höher ausfallenden Baukosten keine erhöhten Förderungen mehr 
lukriert werden können. 
 
Antrag des Bürgermeisters:  
Der Gemeinderat möge den Grundsatzbeschluss fassen, die Finanzierung des neuen Feuerwehr-
hauses der FF St. Peter/Au entsprechend der oben angeführten Zahlen zu beschließen. 
 
Beschluss: Der Antrag wird angenommen 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 

 
6. Aktuelles Covid -19 

 
Der Bürgermeister informiert über den aktuellen Stand in Zusammenhang mit der Covid-19-Pan-
demie: 
Laut aktuellem Stand gibt es in St. Peter in der Au 37 infizierte Personen, somit weisen wir nach 
Seitenstetten im Bezirk die höchsten Fallzahlen auf. 
Die Inzidenz liegt aktuell (13.10.2021) bei 539.  
Die Teststraße wurde per Ende August geschlossen. 
 
Gemeinderat Johann Egger Richter erwähnt, er habe medial erfahren („und da bin ich sicherlich 
nicht der einzige“), dass bei Testungen ein gewisser Selbstbehalt (ca. in Höhe der Rezeptge-
bühr) eingefordert werden soll (Aussage von Gemeindebundpräsident Riedl) und fragt den Bür-
germeister, ob ihm das bekannt sei.  
Der Bürgermeister antwortet, dass ihm diese Aussendung nicht bekannt ist, unabhängig davon 
aber laut Gesundheitsminister Dr. Mückstein die Gratistest bis März 2022 verlängert wurden. 

 
7. Aktueller Stand Glasfaserausbau noegig 

 
Der Bürgermeister informiert über den aktuellen Stand beim Glasfaserausbau. 
Der Zeitraum für die Einholung von 42% Verträgen, wodurch die Bauphase gestartet werden 
kann, wurde auf 31. Jänner 2022 verlängert. Aktuell werden Glasfaserbotschafter gesucht. Dies 
ist auf der Homepage kundgemacht.   
Am kommenden Freitag, dem 15. Oktober 2021 findet von 18.00 bis 21.00 Uhr am Gemeinde-
amt eine Glasfaserschulung statt.  
Ein Infoabend für alle Bürgerinnen und Bürger im Ausbaugebiet soll am 3. November in der Carl-
Zeller Halle stattfinden. 
Alle Gemeinderäte werden zu Glasfaserbotschaftern gemacht, zusätzlich werden auch alle Per-
sonen, welche sich in der Zwischenzeit gemeldet haben, eingeladen, teilzunehmen. 

 
8. Abänderung der Verordnung Entschädigung Umweltgemeinderat 

 
Sachverhalt: 
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Mit Schreiben vom 21. Juli 2021, GZ IVW3-BGR-3053001/005-2020 weist das Amt der NÖ Lan-
desregierung, Gruppe Innere Verwaltung, Abteilung Gemeinen erneut darauf hin, dass in der Ver-
ordnung des Gemeinderates über die Bezüge der Mitglieder des Gemeinderates nach wie vor 
eine Entschädigung für Umweltgemeinderäte enthalten ist. 
Bereits mit Rundschreiben vom 26. Jänner 2015, Zl. IVW3-LG-1003201/022-2014, wurde die Ge-
meinde darauf hingewiesen, dass mit Beschluss des NÖ Landtages vom 4. Oktober 2012 das 
NÖ Landes- und Gemeindebezügegesetz 1997, LGBl. 0032, dahingehend geändert wurde, dass 
die Grundlage für die Festsetzung der Entschädigung für Umweltgemeinderäte ersatzlos entfal-
len ist und damit eine Festsetzung der Entschädigungshöhe mit Verordnung des Gemeinderates 
nicht mehr erfolgen kann. Diese Bestimmung ist nach Artikel II der Novelle LGBl. 0032-13 mit 
dem Ersten des zweitfolgenden Monats, der der allgemeinen Gemeinderatswahl im Jahr 2015 
folgt, sohin mit Wirkung vom 1. März 2015, in Kraft getreten. 
Die Höhe der Entschädigungen der Mitglieder des Gemeinderates sind entsprechend § 18 NÖ 
Landes- und Gemeindebezügegesetz 1997 vom Gemeinderat mit Verordnung festzulegen. 
Durch den Entfall der Grundlage für die Entschädigung der Umweltgemeinderäte im § 15 NÖ 
Landes- und Gemeindebezügegesetz 1997 kann die Höhe der Entschädigung mittels Verord-
nung des Gemeinderates nicht mehr festgesetzt werden. Da die geltende Verordnung über die 
Bezüge der Mitglieder des Gemeinderates eine Entschädigung für Umweltgemeinderäte enthält, 
ist diese gesetzwidrig und insofern anpassungsbedürftig. 
Mit Schreiben im Frühjahr 2020 wurde die Gemeinde unter Setzung einer Frist aufgefordert ihre 
Verordnung an die aktuelle Gesetzeslage anzupassen. Da diese Frist fruchtlos verstrichen ist, 
wird hiermit erneut aufgefordert die Verordnung entsprechend der geltenden Rechtslage abzu-
ändern. 
Die Verordnung über die Festsetzung der Höhe der Entschädigungen der Mitglieder des Gemein-
derates ist demnach vom Gemeinderat dahingehend zu ändern, dass die Entschädigung für Um-
weltgemeinderäte ersatzlos entfällt. 
Es wird aber darauf hingewiesen, dass nach den Bestimmungen des § 9 des NÖ Umweltschutz-
gesetzes, LGBl. 8050, in jeder Gemeinde zur Wahrung der Interessen des Umwelt-schutzes im 
eigenen Wirkungsbereich vom Gemeinderat aus seiner Mitte ein oder mehrere Umweltgemein-
derätinnen bzw. Umweltgemeinderäte nach dem Verhältniswahlrecht weiterhin zu bestellen 
sind. 
 
Die Änderung der Verordnung ist nach erfolgter Kundmachung unter Anschluss der Sitzungsun-
terlagen der NÖ Landesregierung zur Verordnungsprüfung gemäß § 88 NÖ GO 1973 vorzulegen. 
Sollte die in Rede stehende Verordnung bereits abgeändert worden sein, ohne die erfolgte Ände-
rung der NÖ Landesregierung mitzuteilen, so ist dies fristgerecht nachzuholen. 
 
Antrag des Bürgermeisters:  
Der Gemeinderat möge die Verordnung über die Festsetzung der Höhe der Entschädigungen der 
Mitglieder des Gemeinderates vom 4. Juni 2009 wie folgt abändern: 
 

Verordnung 
 
des Gemeinderates der Marktgemeinde St. Peter in der Au über die Bezüge der Mitglieder des 
Gemeinderates und der Ortsvorsteher gemäß § 18 des NÖ, Landes- und Gemeindebezügegeset-
zes 1997, LGBI.0032-2 
 

§ 1 
Die monatliche Entschädigung des Vizebürgermeisters beträgt 30 % des Bezuges des Bürger-
meisters. 
 

§ 2 
 
Den Mitgliedern des Gemeindevorstandes mit Ausnahme des Vizebürgermeisters gebührt eine 
monatliche Entschädigung von 17 % des Bezuges des Bürgermeisters. 
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§ 3 
 

Den Mitgliedern des Gemeinderates gebührt eine monatliche Entschädigung in der Höhe von 4 % 
des Bezuges des Bürgermeisters. 
 

§ 4 
 
Den Vorsitzenden der Gemeinderatsausschüsse und dem Umweltgemeinderat, als Obmann des 
Umweltausschusses, gebührt eine monatliche Entschädigung von 8 % des Bezuges des Bürger-
meisters. 
 

§5 
 
Diese Verordnung tritt mit 1. November 2021 in Kraft. Gleichzeitig tritt die bisher geltende Verord-
nung des Gemeinderates über die Bezüge der Mitglieder des Gemeinderates und der Ortsvorste-
her vom 4. Juni 2009 außer Kraft. 
 
Beschluss: Der Antrag wird angenommen 

 Abstimmungsergebnis: einstimmig 

 
9. LEADER-Periode, Verlängerung 2021 – 2027 

 
Sachverhalt: 
Die Gemeinde St. Peter/Au ist seit dem Jahr 2000 Mitglied der LEADER-Region Moststraße. Die 
mit Gemeinderatsbeschluss vom 19.08.2013 zuletzt beschlossene Mitgliedschaft für die LEA-
DER-Periode 2014-2020 zuzüglich zwei Verlängerungsjahre läuft mit 2022 aus. Hiermit soll die 
erneute Teilnahme am Förderprogramm LEADER für die Periode 2021-2027 (Übergangsjahre 
2021 und 2022 sowie neue Periode 2023-2027) zuzüglich Verlängerung bis einschließlich 2030 
beschlossen werden, um die gesamte Region in den Bereichen Tourismus- und Freizeitwirt-
schaft, Kulturlandschaft und wirtschaftliche Initiativen in Kooperation mit anderen Mitgliedsge-
meinden der Moststraße weiterhin zu fördern. Eine Mitgliedschaft ist daher nicht nur für die Un-
terstützung der touristischen Betriebe und Produzentinnen und Produzenten innerhalb der Ge-
meinde essenziell, sondern auch für die Förderung von Kreativ- und Wirtschafts-Initiativen sowie 
für die Vermarktung kommunaler Freizeit- und Tourismusangebote, notwendig. Betriebe, Initiati-
ven und Projekte in der Gemeinde können nur dann von Förderungen profitieren, wenn die Ge-
meinde als Mitgliedsgemeinde LEADER unterstützt. Dazu soll folgender Beschluss gefasst wer-
den: 

 
Antrag : 
Der Gemeinderat möge beschließen,  dass die Marktgemeinde St. Peter in der Au über die LEA-
DER-Region Moststraße an der LEADER-Periode 2021-2027 (Übergangsjahre 2021 und 2022 so-
wie neue Periode 2023-2027) inklusive Verlängerungsjahre bis einschließlich 2030 laut vorlie-
gendem Beschlusstext teilnimmt. Die Gemeinde verpflichtet sich zu einer Mitgliedschaft bei der 
LEADER-Region Tourismusverband Moststraße bis einschließlich 2030 und wird einen jährli-
chen Mitgliedsbeitrag entrichten, der für das Jahr 2022 2,00 EUR pro Einwohner (5.193 EW per 
Stichtag: 1. Jänner 2020) beträgt. Danach wird der jährliche Beitrag an den Verbraucherpreisin-
dex* angepasst. Der LEADER-Beitrag ist mit 31. Jänner eines jeden Jahres fällig. Dieser Gemein-
deratsbeschluss gilt ab 1. Jänner 2022 und löst den Gemeinderatsbeschluss vom 19.08.2013 
ab. 
*Der Mitgliedsbeitrag ist wertgesichert. Die Wertsicherung erfolgt entsprechend dem von Statistik Austria verlautbar-
ten Verbraucherpreisindex 2020, sollte auch dieser jedoch nicht mehr verlautbart werden, entsprechend dem an seine 
Stelle tretenden Index. Als Ausgangsbasis für diese Wertsicherung gilt die jeweils im Oktober verlautbarte Indexzahl. 
Die Veränderung des Mitgliedsbeitrags gilt dann jeweils ab dem darauffolgenden 1. Jänner, wobei die jährliche Verän-
derung des Mitgliedsbeitrags mit 3 % gedeckelt ist. 

 
Beschluss: Der Antrag wird angenommen 

 Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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10. Dienstbarkeitsvertrag WG Dorfer-Kürnberg 

 
Sachverhalt: 
Im Jahr 2001 wurde zum Zweck der Errichtung einer Wasserversorgungsanlage zur Versorgung 
mit Trink-, Nutz- und Löschwasser die Wassergenossenschaft Dorfer-Kürnberg gegründet. Diese 
Wasseranlage wurde von der Bezirkshauptmannschaft Amstetten mit Bescheid vom 21.7.2000, 
9-W-00131, bewilligt (Postzahl AM-3399). 
Aufgrund der Wasserknappheit in den letzten Jahren hat die Wassergenossenschaft Dorfer-
Kürnberg beschlossen, sich an die Ortswasserleitung St. Peter in der Au, Kirnberg (Postzahl AM-
1882), anzuschließen, damit die Wasserversorgungabgesichert ist. 
Der Verlauf der Wasserleitungen ist im beiliegenden Lageplan (Beil./1), welcher einen integrie-
renden Bestandteil dieses Vertrages bildet, mit blauer Farbe ersichtlich gemacht. 
Als Liegenschaftseigentümer der nachgenannten dienenden Grundstücke räumt  die Marktge-
meinde St. Peter in der Au der Wassergenossenschaft Dorfer-Kürnberg auf die Dauer ihres Be-
standes das Recht ein, die genannte Wasserversorgungsanlage samt dazugehörigen Wasserlei-
tungen zu betreiben, zu erhalten sowie im Bedarfsfall zu erneuern und den jeweiligen techni-
schen Erfordernissen anzupassen. Es handelt sich hierbei um die Grundstücke Nr. 401/2 (Hof-
zufahrt „Unterschweinschwall“),  420/2 (Hofzufahrt „Eibler“) und 1703/2, alle in der EZ 250, KG 
03214 Kirnberg. 
Der Vertrag wird zur Unterschriftsleistung von der Verfasserin des Vertrages, Fr. Mag. Krones, 
Haag an Notar Mag. Knall, St. Peter in der Au, übermittelt 
Der Vertrag liegt als Beilage ./1 dem Protokoll bei. 

 
Antrag Vizebgm. Alois Seirlehner: 
Der Gemeinderat möge beschließen, dass die Marktgemeinde St. Peter in der Au als Eigentüme-
rin des öffentlichen Gutes der Grundstücke Nr. 401/2 (Hofzufahrt „Unterschweinschwall“),  
420/2 (Hofzufahrt „Eibler“) und 1703/2, alle in der EZ 250, KG 03214 Kirnberg die Einverleibung 
der Dienstbarkeit der Wasserleitung für die Wassergenossenschaft Dorfer-Kürnberg bewilligt. 
 
Beschluss: Der Antrag wird angenommen 

 Abstimmungsergebnis: einstimmig 

 
11. Dienstbarkeitsvertrag WG Ramingtal-Gretzl 

 
Sachverhalt: 
Zur grundbücherlichen Sicherstellung der bereits bestehenden Wasserversorgungsanlage „Ra-
mingtal-Gretzl, BA01“ soll ein Dienstbarkeitsvertrag abgeschlossen werden. 
Die Marktgemeinde St. Peter in der Au räumt für die in ihrem Eigentum befindlichen, dienenden 
Grundstücke Nr. 1708, 1721/4 und 1727, alle EZ 250, KG 03214 Kirnberg  der begünstigten Par-
tei auf Grundlage der dem Vertrag als Beilagen abgebildeten und durch das Amt der Niederös-
terreichischen Landesregierung Gruppe Wasser, Abteilung Wasserrecht und Schifffahrt bewillig-
ten Wasserversorgungsanlagen mit den ergänzenden Bestimmungen dieses Vertrages, die 
Dienstbarkeit der Errichtung und des Betriebes und im erforderlichen Ausmaß der Wartung und 
Erhaltung der gegenständlichen Wasserversorgungsanlagen ein. 
Der Vertrag liegt als Beilage ./2 dem Protokoll bei. 

 
Antrag Vizebürgermeister Alois Seirlehner: 
Der Gemeinderat möge beschließen, dass die Marktgemeinde St. Peter in der Au als Eigentüme-
rin des öffentlichen Gutes der Grundstücke Nr. 1708, 1721/4 und 1727, alle EZ 250, KG 03214 

Kirnberg die Einverleibung der Dienstbarkeit der Wasserleitung für die Wassergenossenschaft 
Ramingtal-Gretzl entsprechend dem vorliegenden Dienstbarkeitsvertrag bewilligt. 
 
Beschluss: Der Antrag wird angenommen 

 Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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12. Unterstützung Bibliothek St. Peter in der Au 

 
Sachverhalt: 
Das Förderansuchen der Öffentlichen Bibliothek St. Peter in der Au, welches am 3. März 2021 
von der Gemeinde bei der Abteilung K1 des Landes eingereicht wurde, wurde mit Schreiben, da-
tiert mit 5. Mai 2021 mit folgender Begründung abgelehnt: 
„Die Abteilung Kunst und Kultur des Amtes der NÖ Landesregierung dankt für Ihr Schreiben vom 
25. Februar 2021 (eingelangt ha. am 3. März 2021).  
Wir bedauern Ihnen mitteilen zu müssen, dass für das Büchereiprojekt „Medienankauf/Veran-
staltungen“ 2021 leider kein Finanzierungsbeitrag vergeben werden kann, da Ihr Ansuchen erst 
nach der gesetzlich festgelegten Frist („ …. bis spätestens 1. März ….“) eingelangt ist.  
Im Gesetz über die Förderung der Erwachsenenbildung und des Volksbüchereiwesens aus Lan-
desmitteln, LGBl. 5300-0, heißt es in § 5, Abs. 1 ausdrücklich: „Nach dem 1. März einlangende 
Förderungsansuchen für das laufende Jahr sind nicht zu berücksichtigen“.  
Wir haben daher leider keine Möglichkeit, Ihr verspätetes Förderansuchen für 2021 zu berück-
sichtigen.“ 
Da die Bibliothek jedoch auf diese finanzielle Unterstützung angewiesen ist, ersuchen die Betrei-
ber die Gemeinde um Unterstützung in Höhe von € 1.500,-, welche normalerweise vom Land NÖ 
gewährt werden. 
 
Antrag gfGR Julia Krifter: 
Der Gemeinderat möge eine Unterstützung in Höhe von €  1.500,- für die öffentliche Bibliothek 
St. Peter in der Au beschließen. 
 
Beschluss: Der Antrag wird angenommen 

 Abstimmungsergebnis: einstimmig 

 
13. Stockplatz St. Johann in Engstetten – Vermessung 

 
Sachverhalt: 
Der Stockplatz des Freizeitclub St. Johann in Engstetten, welcher sich zwischen Tennisplatz und 
Zaucha befindet, wurde vermessen, um nach einer Rutschung die tatsächlichen Grundgrenzen 
festzustellen. 
Dazu liegen zwei Teilungspläne von DI Lubowski - GZ 80787-1A für die KG 03212 St. Johann in 
Engstetten und GZ 80787-1B für die KG Hartlmühl der Gemeinde Weistrach vor.  
Demgemäß liegen 28 m² auf Weistracher Gemeindegebiet. 
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Antrag gf GR Johannes Tanzer: 
Der Gemeinderat möge beschließen, die Grundteilung gemäß § 15 LiegTeilG durchführen zu 
lassen. 

 
Beschluss: Der Antrag wird angenommen 

 Abstimmungsergebnis: einstimmig 

 
14. Vermessung bzw. Grundteilung alte Kläranlage Bahnhofstraße 

 
Sachverhalt: 
a) Die Grundgrenzen zwischen der Alten Kläranlage der Gemeinde „An der Bahn“ und Frau Mo-
nika Karlinger wurden in einer Grenzverhandlung am 27. Mai 2021 durchgeführt. 
Dabei wurden die Grenzen neu festgelegt.  
Geometer DI Lubowski hat einen Teilungsplan § 15 LTG mit der GZ 80787 erstellt. 
Teile der Grundstücke 307/6 und 307/2 im Ausmaß von insgesamt 88 m² werden dabei – ent-
sprechend dem Naturstand - an das Grundstück 318/3, Land NÖ, Landesstraße L 6263, abgetre-
ten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antrag gfGR Julia Krifter: 
Der Gemeinderat möge beschließen, die Grundteilung entsprechend dem Teilungsplan des Geo-
meters DI Lubowski, GZ 80787, gemäß § 15 LiegTeilG durchführen zu lassen. 

 
Beschluss: Der Antrag wird angenommen 

 Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
b) Im Zuge dieser Verhandlung wurde auch vereinbart, dass es mit der Anrainerin Karlinger zu 
einem flächengleichen Tausch der Grundstücke 307/4 und 307/2 kommt,  wodurch das Grund-
stück Karlinger (307/4) eine annähernd quadratische Form erhält. Frau gfGR Julia Krifter hat am  
heutigen Tag mit Fr. Karlinger gesprochen, welche diesen flächengleichen Tausch begrüßt. 
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Die Gemeinde übernimmt die Hälfte der Vermessungskosten. (Kostenteilung mit Frau Karlin-
ger). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Antrag gfGR Julia Krifter: 
Der Gemeindevorstand möge dem Gemeinderat empfehlen zu beschließen, den Grundtausch 
entsprechend des Teilungsentwurfes des Geometers DI Lubowski, GZ 80787-2 durchzuführen. 
Die Gemeinde übernimmt die Hälfte der Vermessungskosten.  
 
Beschluss: Der Antrag wird angenommen 

 Abstimmungsergebnis: einstimmig 

 
15. Vergabe Ingenieurleistungen ABA BA 20 bzw. WVA BA 15 

 
Sachverhalt: 
Die nächsten Bauabschnitte der Abwasserbeseitigungs- bzw. Wasserversorgungsanlage St. Pe-
ter in der Au, sollen aufgrund der möglichen LWL-Verlegung  möglichst zeitnah vergeben und 
gebaut werden. 
Dafür liegen von der Kanzlei IKW Honorarvoranschläge vor: 
 
a) Für die Vergabe der Ingenieurleistungen ABA BA 20 (Sanierung Ortsnetz Markt Teil 4 - Ober-
steigerstraße, Wiesenbachstraße, Ziegelfeldstraße und Burgholzstraße)" werden 

netto € 134.541,86  

 
und für die Vergabe der Ingenieurleistungen WVA BA 15 (Sanierung Ortsnetz Markt Teil 4 - Ober-
steigerstraße, Wiesenbachstraße, Ziegelfeldstraße und Burgholzstraße) 

netto € 43.564,06 
 
veranschlagt. 
 
Antrag des Bürgermeisters: 



Der Gemeinderat möge die Vergabe der Ingenieurleistungen für die Bauabschnitte ABA BA 20 
und WVA BA 15 zum Gesamtpreis von€ 178. 105,92 vorbehaltlich der Zustimmung der Abtei
lung WA 4 des Amtes der NÖ Landesregierung an die Kanzlei !KW, Amstetten beschließen, 

Beschluss: Der Antrag wird angenommen 
~ bstimmungsergebnis: einstimmig 

16. Anlmuf eines HLF2 für die FF St. Michael am Bruc~bach 

Sachverhalt: 
Der Gemeinderat der Marktgemeinde St. Peter/ Au möge den Ankauf eines HLF2 für die FF St. 
Michael am Bruckbach beschließen. 

Die FF St. Michael beabsichtigt laut Mindestausrüstungsverordnung ein HLF2 anzukaufen. Der
zeit kann das gewünschte Fahrzeug über die BBG abgerufen werden. Die nächste Preissteigerung 
erfolgt mit 1. November 2021 und wird ca. 5% betragen. Es würden damit Mehrkosten mit ca. 
€ 20.000 entstehen. 
Daher sollte das Fahrzeug unbedingt noch vor diesem Datum bestellt werden. 
Die Förderansuchen sind ehestmöglich zu stellen, um die Fristen einhalten zu können. 

Kostenaufstellung: 

• Richtangebot Fahrzeug Rosenbauer: € 401.430,41 
• Atemschutzgeräte ca. € 10.000,-
• Akkugeräte (Säbelsäge, Winkelschleifer, Beleuchtung, Kettensäge, Drehschlagschrauber, La

degeräte, Akkus, .. ) ca. € 5.000,-
• Zusatzausrüstung Fahrzeug (Wagenheber, Rangierhilfe, Tauchpumpe, B-Strahlrohr, Schnee-

ketten, ... ) ca. € 6.500,-

Voraussichtliche Gesamtkosten brutto: ...... ... ... € 423.000,-
Abzüglich Voraussichtliche Landesförderung: ... . € 60.000,-
Abzügl ich Mehrwertsteuer-Rückersatz: ........ ..... ... € 50.000,-

Die verbleibenden Kosten in Höhe von rund € 313.000,- werden zwischen der Marktgemeinde 
St. Peter in der Au und der FF St. Michael am Bruckbach im Verhältnis 70:30 aufgeteilt. 

Antrag von gfGR Josef Streißlberger: 
Der Gemeinderat möge den Ankauf eines Feuerwehrfahrzeuges HLF2 bei der Firma Rosenbauer 
zum Preis von€ 401.430,41 sowie den Ankauf diverser Zusatzausrüstung, Atemschutzgeräten 
und Akkugert:iten zum Preis von€ 21.500,- beschließen (alle Preise incl. MWSt.}. 

Beschluss: Der Antrag wird angenommen 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 

17. Personalangelegenheiten 
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